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A7/M8/K9
Gesuchsformular für ausländische Musiker, Bühnenkünstler,
Artisten und Discjockeys
(Im Rahmen des den Höchstzahlen nicht unterstellten Aufenthaltes, gemäss Erläuterungen auf Seite 2)
Personalien des Ausländers / der Ausländer:
Familienname, Vorname(n)
ZEMIS-Nr.
Geburtsdatum
Tag  Monat  Jahr
Ge-schl.
M  W
ledig
J   N
Staatsangehörigkeit
Zuzug 
vom
Ausweis
Ausland
Kanton
ohne Ausweis
mit Ausweis L
Verpflegung und Unterkunft
zulasten Arbeitgeber
Abendessen und Unterkunft
zulasten Arbeitgeber
Unterkunft zulasten
Arbeitgeber
Kranken- und Unfall-
versicherung vorhanden
Dem Gesuch ist eine Kopie des Arbeitsvertrages beizulegen.
Unterschrift Gesuchsteller:
ARBEITSMARKTBEHÖRDE
SEM
Migrationsbehörde
Zur Stellungnahme weitergeleitet
Bewilligung erteilt
02.2018
CC-Web GS-EJPD
Acrobat 9.0
A7/M8/K9 Gesuchsformular für ausländische Musiker, Bühnenkünstler, Artisten und Discjockeys
Hinweise
Für ausländische Künstler und Musiker, die nicht länger als 8 Monate innerhalb von 12 Monaten in der Schweiz erwerbstätig sind, gelangt dieses Gesuchsformular zur Anwendung.
 
Gesuchseinreichung:
Bei der zuständigen kantonalen Ausländerbehörde, mindestens 6-8 Wochen vor Beginn des Engagements.
 
Ausfüllen:
Das Gesuch ist vollständig und gut leserlich auszufüllen. Besondere Beachtung ist der Schreibweise des Familien- und Vornamens sowie dem Geburtsdatum zu schenken. Aufgrund dieser Angaben wird von der Zentralen Ausgleichsstelle in Genf die AHV-Nummer gebildet, welche zur Erfüllung der Versicherungspflicht notwendig ist.
 
Zu späte Gesuchstellung oder fehlerhafte Namensbezeichnungen verunmöglichen eine fristgerechte Erledigung des Gesuchs. Die Durchführung zeitlich festgelegter Engagements kann dadurch in Frage gestellt werden.
 
Staatsangehörigkeit:
Es ist die im Ausweispapier eingetragene Staatsangehörigkeit anzugeben.
 
Zuzug vom Ausland:
Es ist jene Adresse anzugeben, wo der Ausländer bzw. das Ensemble kurz vor der Einreise in die Schweiz erreichbar ist.
 
Deckung allfälliger Arzt- und Spitalkosten:
Angesichts allfällig der Öffentlichkeit entstehender Unterstützungsauslagen bei Erkrankung oder Unfall werden Bewilligungen nur erteilt, wenn eine Versicherung für die Kosten von Arzt, Arznei und Spital besteht. Die Kantone haben die Möglichkeit, die Aufenthaltsbewilligung von einer zusätzlichen schriftlichen Garantieerklärung abhängig zu machen.
 
Strafbestimmungen und Administrative Massnahmen:
Aufenthaltsbewilligungen, die durch falsche Angaben oder wissentliches Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen wurden, können widerrufen werden (Art. 62 AuG). Arbeitgeber, die Dienste von Vermittlern oder Verleihern beanspruchen, von denen sie wissen, dass sie die erforderliche Bewilligung nicht besitzen, können mit Busse bis Fr. 40 000.– bestraft werden. Arbeitsvermittler oder Personalverleiher, die ohne die erforderliche Bewilligung tätig sind, können mit Busse bis Fr. 100 000.– bestraft werden (Art. 39 AVG).
 
Im weiteren finden die Strafbestimmungen und die administrativen Massnahmen des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer vom 16.12.2005 (AuG, SR 142.20) sowie des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih vom 6.10.1989 (AVG, SR 823.11) und der dazugehörigen Verordnung Anwendung.
 
Aufenthaltsdauer:
Allfällige durch Ferien, Krankheit oder andere Umstände bedingte kurzfristige Arbeitsunterbrüche in der Schweiz, werden dem kontingentsfreien Aufenthalt von 8 Monaten pro Kalenderjahr angerechnet. Die zwischen zwei Engagements im Ausland verbrachte Zeit ist in Zweifelsfällen zu belegen.
	txt_Ensemble: 
	chk_Beispiel: 1
	txt_AnzMitglieder: 
	txt_Name: 
	txt_ZEMIS: 
	nr_GebDatum: 
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_M: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_W: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigJ: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	chk_LedigN: 0
	txt_Staat: 
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	chk_Ausland: 0
	txt_Kanton: 
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_ohneAusweis: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	chk_AusweisL: 0
	txt_ArtProduktion: 
	txt_Vermittelt: 
	txt_Dauer: 
	txt_Arbeitgeber: 
	txt_Lokal: 
	txt_AdresseAusland: 
	txt_Visumerteilung: 
	txt_Tagesgage: 
	txt_Arbeitstage: 
	chk_VerpflegungJ: 0
	chk_VerpflegungN: 0
	chk_AbendessenJ: 0
	chk_AbendessenN: 0
	chk_UnterkunftJ: 0
	chk_UnterkunftN: 0
	chk_VersicherungJ: 0
	chk_VersicherungN: 0
	txt_Bemerkungen: 
	txt_OrtDatum: 



